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Löschung einer Eintragung im Wasserbuch M-V, Blatt-Nr. 533 
(Niederschlagswasserableitung – Samtens) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren , 
 
hiermit gebe ich Ihnen die Löschung der Eintragung im Wasserbuch M-V, Blatt-Nr. 533  
zur Kenntnis. 
Die Löschung erfolgte von Amts wegen durch Aufnahme der Vermerke: 
Ende Rechtsverhältnis: 31.12.2007 
Grund der Löschung:   Fristablauf 
Löschung am: 28.06.2010 
 
Entsprechend der VV Wasserbuch bleibt die gelöschte Eintragung noch 5 Jahre im 
Datenbestand des Wasserbuches M-V gespeichert. 
 
Für die Löschung der Eintragung im Wasserbuch M-V werden keine Gebühren und Auslagen 
erhoben. 
 
 
Begründung: 
 
Entsprechend der Nr. 5 der VV Wasserbuch1 ist die Löschung der Eintragung in das 
Wasserbuch M-V bekannt zu geben. 
 
Gemäß § 1 VwKostG M-V2 in Verbindung mit § 1 WaKostVO M-V3 werden keine Gebühren  
erhoben. Auslagen gemäß § 10 VwKostG M-V sind nicht entstanden 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Verwaltungsvorschrift über das Führen sowie Inhalt und Form des Wasserbuchs (VV Wasserbuch) vom 29. Mai 1998 (Amtsbl. M-V S. 734) 
2 Landesverwaltungskostengesetz (VwKostG M-V) vom 4. Oktober 1991 (GVOBl. M-V S. 366, ber. S. 435), zuletzt geändert durch  
  Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 666, 671) 
3 Kostenverordnung für Amtshandlungen der Wasserwirtschaftsverwaltung (Wasserwirtschafts-Kostenverordnung -  WaKostVO M-V) vom  
   25. Mai 2010 (GVOBl. M-V S. 300)  
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landesamt 
für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Straße 12, 
18273 Güstrow einzulegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Brigitte Lange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


